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Der Eigentumsvorbehalt ist im deutschen Recht gängige Praxis. Er bewirkt, dass
der Verl<äufer von beweglichen Sachen (Waren) solange das Eigentum daran
behält, bis er von dem Käufer den gesamten l(aufpreis erhatten hat. Wenn der
l(äufer nicht zah lt, kann der Verkäufer aufgru nd seines nach wie vor bestehenden
Eigentums die verkauften Waren von dem Käufer zurückverlangen und ist
insoweit gegen einen Zahtungsausfall des Käufers gesichert Darüber hinaus hat
das deutsche Recht den Eigentumsvorbehalt für die Fälle weiterentw¡ckelt, in

denen der Käufer seinerseits berechtigt sein soll, die Waren an seine l(unden und

andere Dritte zu verkaufen.

lm norweglschen Recht ist der Eigentumsvorbehalt praktisch unbel<annt. Er

wird Lediglich in einerVorschrift des norwegischen Pfandgesetzes (Pantetoven)

angesprochen, in der bestimmt wird, dass ein Eigentumsvorbehatt - wenn eT

einmal vereinbart sein sollte - ats Verkäuferpfandrecht behandelt werden soll
Alterdings ist åußerst fraglich, ob diese Vorschrift auch fûr einen deutschen
Eigentumsvorbehatt gilt und ob daher ein deutscher Eigentumsvorbehalt in ein

norwegisches Verkäuferpfandrecht umgewandelt werden kann Ein Verkäufer,
der Waren unter Vereinbarung eines deutschen Eigentumsvorbehalts nach

Norwegen verkauft, muss deshalb damit rechnen, dass er sein Sicherungsrecht
ersatzlos verliert und nicht mehrgegen den ZahlungsausfalI seines Käufers
geschútzt ist Es ist daher anzuraten, bereits im Vorfeld die Vereinbarung der

im norwegischen Recht anerkannten Sicherungsrechte zu erwägen. Typische

norwegische 5icherungsrechte sind die Pfandrechte

Zunächst hat der Verkäufer die Mögtichkeit, mit dem Käufer zur
Sicherung des Kaufpreises und etwaiger Zinsen und Kosten das bereits
erwähnte Verkäuferpfandrecht (salgspant) an den verkauften Waren zu

vereinbaren. Der Vorteil des Verkäuferpfandrechts Liegt darin, dass der
Verkäufer die Waren im Falle des Zahlungsausfalls seines Käufers durch

die Zwangsvollstreckungsbehörden verkaufen lassen kann und dann den

Verkaufserlös zur Deckung seines Zahlungsanspruchs erhält. Der wesentliche
Nachteil des Verkäuferpfandrechts besteht allerdings darin, dass es nicht an

Waren begründet werden kann, zu deren Weiterverkauf der Käufer vor Zahlung

des Kaufpreises berechtigt ist

Als Alternative kommt ein Warenlagerpfandrecht (pant ivarelager) zu Gunsten

des Verkäufers in Betracht Es kann nurdurch einen Kaufmann bestelltwerden
und begründet ein Pfandrecht an dem gesamten Warenlager oder einem genau

bestimmten Teil des Warenlagers des Kaufmanns. Er bleibt allerdings nach

dem Gesetz dazu berechtigt, die Gegenstände, die zu dem Warenlager gehören,

im Rahmen seinergewôhnlichen Geschäftstätigkeit an Dritte zu verkaufen.

Wenn außerdem an dem Warenlager bereits ein Pfandrecht - beispieLsweise zu

Gunsten einer Bank - besteht, erhätt der Verkäufergemäß dem auch in Norwegen

gettenden Prioritåìtsprinzip Iedigtich ein nachrangiges Warenlagerpfandrecht,
das wirtschaftlich eine nur geringe Bedeutung haben kann.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass der Käufer an seiner Betriebs-
einrichtung - e inschließlich bestimmter gewerb Licher Schutzrechte wie
beispÌelsweise Patenten - ein Pfandrecht (pant i driftstitbehør) zu Gunsten des

Verkäufers bestellt. Auch dieses Pfandrecht kann nur durch einen Kaufmann

besteltt werden Ähnlich dem Warenlagerpfandrecht ist es zulässÌg, dass

Gegenstände, die zu der Betriebseinrichtung gehören, ausgetauscht oder
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an Dritte verkauft werden, soweit dies im Einklang mit dem gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb geschieht und die Position des Verkãufers nicht wesentlich
verschlechtert.

Atl diesen Pfandrechten ist gemein, dass ihre Beste[[ung nicht der Eintragung
in das ¡orwegische Register für bewegtiche Sachen (løsøreregister)
bedaif. Atlerdings begrúnden die Pfancirechte - mit Ausnahme des
Verkäuferpfandrechts - nur dann einen Schutz des Verkäufers gegenüber
anderen Gläubigern des Käufers, wenn sie in diesem Register eingetragen sind.
Doch setbst dann, wenn die Pfandrechte in dem Register eingetragen sind,
können gutgläubige Dritte die mit dem Pfandrecht belasteten Waren von dem
Käufer erwerben, was zum Ertöschen des Pfandrechts fûhrt. Eine Ausnahme
besteht insoweit nurfür das Verkäuferpfandrecht an K¡aftfahrzeugen, das

zur Begründung des Schutzes gegenûber anderen Gläubigern des Käufers
der Eintragung in das Register bedarf, wodurch ein gutgtäubiger Erwerb der
Kraftfahrzeuge durch Dritte ausgeschtossen wird.

Darüber hinaus können - zusätzlich zu den Grundpfandrechten an Grundstúcken,
die aber beim Verkauf von Waren keine große Rolle spielen - Pfandrechte u a.

auch an Wertpapieren, an einzelnen Zahlungsansprüchen und an Bankguthaben

besteltt werden. Allerdings können Pfandrechte an einem Bankguthaben,

also letztlich an dem Anspruch gegen die Bank auf Auszahlung des auf dem

Bankkonto gutgeschriebenen Betrags, nur zu Gunsten von Kreditinstitutionen
bestellt werden. Weitere Pfandrechte können nur dann bestellt werden, wenn

dles im norwegischen Pfandgesetz oder in einem anderen Gesetz ausdrücktich

zugelassen ist.

lTgsklond er detvoniig ot en selger ov vorer sikrer seg med eíendomsforbehold
mot ot kjøper ikke betoler kjøpesulnmen. 5eiger forbeholder seg oltsô
e¡endomsretten til vorene inntil kj øpesummen erfulltbetolt, ogkonkreve
tilbokelevering av de solgte vorene, dersom kjøper ikke betoler kjøpesummen.

Eiendomsforbehold brukes derimot ikke i Norge. I stedetbrukes det
solgspont og ondre ponteretter.Det er imidlertid veldig tvilsomt orn et
tgsk eiendomsforbehold kon onses som etsliktn orsk solgspont. En tgsk
selger burde derfor vurderebruk ov norske ponteretler istedenfor dettgske
eiendomsforbeholdet.

lforbindelse med solg ov Iøsørekon ovennevnte soigspont ovtole s, oltsö en

ponteretti de solgte vorer til sikkerhetfor selgers krov pô kjøpesummen,

med tillegg øv rente og omkostn¡nger. Salgspont kon imîdlertid îkke ovtoles

ivorer somkjøper hor retttil ó videreselgefør de er betolt. Alternotivt kon

næringsdrwende pontsette driftstîlbehør og voreloger i vedkommendes

nærîngsvrrksomhet. Pontsetterk on likevel skifte ut eller ovhendepontsott
driftstilbehør ogvoreloger innenfor enviss romme. Rettsvern motpontsetters
øvríge kredítorer oppnûs i utgongspunktet kun ved tinglgsning.Tinglgsningen
er ímidlertidikkeTilhinder for otgodtroende tredjeport erverver de pontsotte
ttngene uten ponteretten. Etun ntoker pontsettelse ov motorvogn,hvor
solgspont fôr rettsvern ogsô mot godtroende erververe ved tinglgsning

V idere kon verdipopir, enkle pengekrov og innskudd pÔ bonkkonto pontsettes.

lnnskuddet pÔ bonkkonto, oltsôkrovetpó utbetoling ov det innestóende mot
b onken, ka n imi dl e r tid kun p onts ette s til f or d el f or en kred¡tt¡nst¡tusion.


